
Teilnahmebedingungen

§ 1 Geltung

Die Regelungen dieser Allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten ausschließlich für 
Seminare und sonstige Veranstaltungen, die der Allgemeine Studierenden-
ausschuss (AStA) oder die jeweilige Fachschaft an der FernUniversität in Hagen 
Studierenden (Verbrauchern) im Rahmen privatrechtlicher Rechtsverhältnisse 
anbietet.

§ 2 Anmeldung / Vertragsschluss

(1) Anmeldungen können über das jeweils zur Verfügung gestellte Anmeldeformular
bzw. Buchungsportal, per E-Mail, per Fax oder in Textform erfolgen. Bei allen
Formen der Anmeldung sind Vor- und Nachname, Mailadresse, Telefon- und
Matrikelnummer sowie eine zustellfähige Adresse anzugeben.

(2) Der Nachweis für die Berechtigung des Studierenden auf Ermäßigung analog
§ 34 der Satzung der Studierendenschaft der FernUniversität in Hagen ist
grundsätzlich bis zu 7 Tagen nach der Anmeldung, spätestens am letzten Werktag
vor Veranstaltungsbeginn nachzureichen.

(3) Nach der Anmeldung erhält der Studierende eine Anmeldebestätigung. Diese
erfolgt ausschließlich auf elektronischem Wege. Mit der bestätigten Anmeldung
kommt der Vertrag zwischen dem AStA bzw. der jeweiligen Fachschaft und dem
Studierenden zustande. Der Vertragsschluss steht unter dem Vorbehalt des
Erreichens einer Mindestteilnehmerzahl oder einer zu erwirtschaftenden
Mindesteinnahme für die jeweilige Veranstaltung.
(4) Der AStA bzw. die jeweilige Fachschaft behält sich vor, einzelne Anmeldungen
aus wichtigem Grund abzulehnen. Wichtige Gründe sind insbesondere offene
Rechnungen für vergangene Veranstaltungen, Hausverbote oder dokumentierte
Störungen des Anmeldenden.

§ 3 Umbuchung

(1) Studierende können per E-Mail, per Fax, oder in Textform gegenüber dem ASTA
bzw. der jeweiligen Fachschaft die Umbuchung der von ihnen gebuchten
Veranstaltung veranlassen.

(2) Die Umbuchung auf Wunsch des Studierenden kann grundsätzlich bis 21 Tage
vor Veranstaltungsbeginn vorgenommen werden.

§ 4 Zahlung

(1) Die Zahlung des Teilnahmeentgelts erfolgt bis spätestens 14 Tage vor
Veranstaltungsbeginn durch Überweisung.



(2) Der AStA bzw. die jeweilige Fachschaft kann abweichend von Absatz 1 auch
andere Zahlungsweisen (z. B. Zahlung durch Paypal oder Barzahlung) festlegen.

(3) Erfolgt die Anmeldung zur Veranstaltung nach dem Fristablauf, ist unverzüglich
ein Nachweis für die getätigte Zahlung zu erbringen.

(4) In den Fällen, in denen bis zum Beginn der Veranstaltung die Zahlung des
Teilnahmeentgelts nicht oder nicht vollständig erfolgt ist, kann ein Beauftragter des
AStA bzw. der jeweiligen Fachschaft den noch ausstehenden Betrag bar einfordern.
Das Gleiche gilt. in den Fällen des § 2 Abs. 2, in denen der Nachweis zur
Ermäßigung nicht vorliegt.

(5) Sofern die Zahlung des Teilnahmeentgelts bis zum Beginn der Veranstaltung
nicht oder nicht vollständig erfolgt ist, kann die Teilnahme an der Veranstaltung
verweigert werden

§ 5 Abmeldung

(1) Abmeldungen können per E-Mail, per Fax oder in Textform erfolgen. Bloßes
Fernbleiben von der Veranstaltung begründet keine Abmeldung.

(2) Erfolgt die Abmeldung spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn, wird ein
bereits gezahltes Teilnahmeentgelt erstattet; erfolgt sie erst innerhalb der 14 Tage,
wird ein bereits gezahltes Teilnahmeentgelt grundsätzlich nur erstattet, wenn ein
wichtiger Grund für die Abmeldung unverzüglich nachgewiesen wird (z.B . durch
Vorlage eines Attestes bei Krankheit ).

§ 6 Absagen von Veranstaltungen durch den AStA bzw. die Fachschaft

(1) Bei einer Absage der Veranstaltung durch den AStA bzw. die jeweilige Fachschaft
wird das gezahlte Teilnahmeentgelt unverzüglich erstattet. Absagen erfolgen
insbesondere dann, wenn eine zu geringe Teilnehmerzahl erreicht wird. Die
angemeldeten Studierenden werden vom Ausfall der Veranstaltung unverzüglich
informiert.

(2) Eine Kostenerstattung für bereits gebuchte Fahrkarten, Tickets oder
Beherbergungskosten ist ausgeschlossen, soweit die Absage des Seminars durch
den AStA bzw. die jeweilige Fachschaft spätestens sieben Tage vor Beginn der
Veranstaltung stattfindet. Geschieht die Absage innerhalb dieser Frist, so können auf
Antrag bis zu 50 % dieser Kosten erstattet werden.

(3) Erfolgt die Absage der Veranstaltung aufgrund eines kurzfristigen Ausfalls der
Veranstaltungsleitung, so werden die vergeblichen Aufwendungen den angemelde-
ten Studierenden erstattet.



§ 7 Widerruf

(1) Der Vertrag kann innerhalb der gesetzlichen Widerrufsfrist, spätestens jedoch
zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung widerrufen werden.

(2) Widerrufe können per E-Mail, per Fax oder in Textform gegenüber dem AStA bzw.
der jeweiligen Fachschaft erfolgen..

§ 8 Haftung

(1) Der AStA bzw. die jeweilige Fachschaft haftet nur für Schäden, die sie vorsätzlich
oder grob fahrlässig verursacht hat. Die gesetzliche Haftung wegen Schäden an
Leben, Körper und Gesundheit bleibt unberührt.

(2) Versicherungsschutz der Teilnehmer durch den Veranstalter besteht nicht.

§ 9 Datenschutz

(1) Angebote unter www.[ggf. Fachschaftskürzel].fernstudis.de des AStA bzw. der
jeweiligen Fachschaft sind Telemediendienste im Sinne des Telemediengesetzes.
Dabei verarbeitet der AStA bzw. die jeweilige Fachschaft personenbezogene Daten
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der seit 24. Mai 2018
geltenden EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des derzeit gültigen
Datenschutzgesetzes NRW (DSG NRW).

(2)Personenbezogene Daten werden nur soweit verarbeitet, als das für die
ordnungsgemäße Abwicklung der Veranstaltung erforderlich ist und die Studierenden
bei der Anmeldung darin ausdrücklich eingewilligt haben (siehe Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe a EU-Datenschutzgrundverordnung beziehungsweise § 4 Absatz 1
Buchstabe b Datenschutzgesetz NRW).

(3) Die hierfür zu erfassenden und zu verarbeitenden Daten sind:

Vorname, Nachname, Mailadresse, Telefon- und Matrikelnummer, zustellfähige
Adresse.

§ 10 Urheberrecht

(1) Sämtliche Veranstaltungsunterlagen - in gedruckter oder digitaler Form -
unterliegen dem Urheberrechtsschutz. Sie sind Eigentum des AStA bzw. der
jeweiligen Fachschaft oder - sofern vereinbart - der jeweiligen Referentin bzw. des
jeweiligen Referenten.

(2) Eine Weitergabe an Dritte sowie eine Vervielfältigung ist ohne Zustimmung des
AStA bzw. der jeweiligen Fachschaft bzw. des Referenten oder der Referentin nicht
zulässig.



§ 11 Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Hagen.

§ 12 Ausschluss von weiteren Ansprüchen

Andere als die in diesen Teilnahmebedingungen enthaltenen Ansprüche sind
ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

§ 13 Sonstiges

(1) Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine Veranstaltung durch einen
bestimmte Person durchgeführt wird. Eine Verlegung des Ortes in eine andere
Kommune ist ausgeschlossen.

(2) Der AStA bzw. die jeweilige Fachschaft ist berechtigt, in ihren Veranstaltungen
Anwesenheitslisten zu führen.

(3) Soweit sich aus dem AStA-bzw. dem jeweiligen Fachschaftsprogramm besondere
Regelungen zu An- und Abmelde- sowie Zahlungsmodalitäten für einzelne Ver-
anstaltungen ergeben, gehen diese den hier formulierten Regelungen vor.

(4) Der AStA bzw. die jeweilige Fachschaft kann bei Nachweis eines sozialen
Härtefalls von den Regelungen dieser Entgelt- und Benutzungsordnung (Allgemeine
Teilnahmebedingungen) abweichen.

§ 14 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, so
gilt dies nur für jene Bestimmungen. Die Wirksamkeit der anderen Bedingungen
bleibt von der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen unberührt.

§ 15 Inkrafttreten

Diese Teilnahmebedingungen treten für die Veranstaltungen ab dem xxxx in Kraft.
Die AGB vom xxxx treten gleichzeitig außer Kraft.
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